
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nußdorf-Debant, 08.04.2026 
Nr. 04/2026 
 
• Stellenausschreibung 
• Lärmverordnung  
• 130 Jahre Freiwillige Feuerwehr Nußdorf-Debant 
 
Geschätzte Gemeindebürgerinnen! 
Geschätzte Gemeindebürger! 
 

 
 

Mitarbeiter:in Gemeindeverwaltung (M/W/D) 
 
Bei der Marktgemeinde Nußdorf-Debant gelangt eine Stelle als Karenzvertretung im Sekretariat mit 
einem Beschäftigungsausmaß von 24 Wochenstunden zur Besetzung. 
 
Ihre Aufgaben: 
• Büro- und Sekretariatstätigkeiten für Bürgermeister, Amtsleitung und Bauamt 
• Mithilfe bei der Bearbeitung allgemeiner Verwaltungsaufgaben 
• Bürgerservice 
• Öffentlichkeitsarbeit  
 
Ihr Profil: 
• Einschlägige abgeschlossene Schul- bzw. Berufsausbildung  
• Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung  
• Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office etc.) 
• Österreichische oder EU-Staatsbürgerschaft 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Kooperationsfähigkeit und Integrationsfähigkeit 
• Bei Männern abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst bzw. Befreiungsbescheid  
• Einwandfreier Leumund 
 
Einstellung und Entlohnung: 
 
Das Beschäftigungsausmaß beträgt 24 Wochenstunden. Die Anstellung erfolgt zum 1. Juli 2026 als Karenz-
vertretung gemäß den Bestimmungen des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 2012 in der gelten-
den Fassung (Einstufung VB I/d, ca. € 1.750,00 brutto).  
Eine leistungsgerechte, höhere Entlohnung ist abhängig von Ihrer fachlichen Qualifikation, Berufserfah-
rung und anrechenbaren Vordienstzeiten möglich. 
 



Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte mit den üblichen Unterlagen persönlich, per 
Post oder per E-Mail (marktgemeinde@nussdorf-debant.at)  
 

bis spätestens Dienstag, 5. Mai 2026 
 
an das Marktgemeindeamt Nußdorf-Debant richten.  
Für allfällige Rückfragen wenden Sie sich bitte an Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner (0664/1062222). 
 
Auf § 2 des Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetzes 2005 i.V.m. § 7 des Landes-Gleichbehandlungsgesetzes 
2005 wird hingewiesen. 

***********  
 
 
 
Für unsere Marktgemeinde gilt im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September jeden Jahres eine LÄRMVER-
ORDNUNG, die wir Ihnen wieder in Erinnerung rufen dürfen: 
 
 
Gestützt auf § 2 des Landes-Polizeigesetzes, LGBl. Nr. 60/1976, wird zur Hintanhaltung ungebührlicher Lärmbelästi-
gung im Ortsgebiet von Nußdorf-Debant sowie im Bereich der Wochenendsiedlung Faschingalm verordnet, dass 
Motorrasenmäher, Kreissägen und andere lärmerzeugende Maschinen und Geräte vom 1. Mai bis zum  
30. September nur in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr in Betrieb genommen 
werden dürfen. 
 
An Sonn- und Feiertagen ist das Inbetriebnehmen der genannten Maschinen und Geräte ganztägig während des 
ganzen Jahres untersagt. 
 
Ausgenommen von diesen Beschränkungen sind Maschinen und Geräte, die auf Baustellen und in der Landwirt-
schaft sowie für die Betreuung und Pflege der Sport-, Park- und Grünanlagen der Marktgemeinde im Einsatz stehen. 
 

 
***********  

 
 

Die Freiwillige Feuerwehr Nußdorf-Debant feiert am Samstag, 25. April 2026, um 16.00 Uhr am Vorplatz 
des Gemeindezentrums ihr 130-jähriges Bestandsjubiläum mit der Segnung des neuen Tanklösch-
fahrzeuges. 
 
Festprogramm 

• Feldmesse mit anschließender Segnung des neuen Tanklöschfahrzeuges am Platz vor dem Markt-
gemeindeamt 

• Musikalische Umrahmung durch die Marktmusikkapelle 
• Begrüßung durch Bürgermeister Ing. Andreas Pfurner 
• Ansprache von Ortsfeuerwehrkommandant Christian Brugger 
• Angelobung von Jungfeuerwehrmännern und Jungfeuerwehrfrauen 
• Ehrung verdienter Feuerwehrmänner 

  
Im Anschluss findet ein Dämmerschoppen mit der Marktmusikkapelle Nußdorf-Debant im Kultursaal der 
Marktgemeinde statt. 
Ab ca. 21.00 Uhr sorgt die Gruppe Suntown Music für musikalische Unterhaltung. 
 

Auf zahlreiche Besucher freut sich die Freiwillige Feuerwehr Nußdorf-Debant! 
 

Der Bürgermeister 

mailto:marktgemeinde@nussdorf-debant.at

